
PREISE & REGELUNGEN
NUTZUNG DES GASVERTEILERNETZES

GÜLTIG AB 1. JANUAR 2024 I STAND: 10.10.2023

Weiter denken – nah versorgen



LEISTUNGSPREIS

Zone von
(kW)

bis
(kW)

durch Sockelbetrag 
abgegoltene Leistung 

(kW)

Sockelbetrag
 (€/a)

Leistungspreis
(€/kW/a)

1 0 650 0 0,00 22,03

2 651 900 650 14.319,50 18,54

3 901 1.600 900 18.954,50 17,45

4 1.601 6.000 1.600 31.169,50 16,44

5 6.001 40.000 6.000 103.505,50 16,27

ARBEITSPREIS

Zone von
(kWh)

bis
(kWh)

durch Sockelbetrag 
abgegoltene Arbeit 

(kWh)

Sockelbetrag
 (€/a)

Arbeitspreis
(€/kWh/a)

1 0 1.000.000 0 0,00 0,534

2 1.000.001 2.000.000 1.000.000 5.340,00 0,448

3 2.000.001 3.000.000 2.000.000 9.820,00 0,419

4 3.000.001 10.000.000 3.000.000 14.010,00 0,392

5 10.000.001 20.000.001 10.000.000 41.450,00 0,382

Preisblatt für Kunden, die in der Regel einen Gasbedarf haben, der über der folgenden Menge und Leistung liegt:

Jahresmenge über: 1.500.000 kWh/a 
Maximale stündliche Ausspeiseleistung über: 500 kW

Die Preise beinhalten die Nutzung aller dem Ausspeisepunkt vorgelagerten Netzebenen. 

Die Netzentgelte für Kunden mit Leistungsmessung verstehen sich zuzüglich den Entgelten für Messstellenbetrieb, Messung sowie der Konzessions-
abgabe.

Die angegebenen Preise sind Nettopreise und erhöhen sich um die gesetzliche Umsatzsteuer.

1. NETZNUTZUNGSENTGELTE FÜR KUNDEN MIT LEISTUNGSMESSUNG (RLM)

NETZENTGELTE GAS GÜLTIG AB 01.01.2024 INKL. VORGELAGERTER NETZNUTZUNG

Die Stadtwerke Böblingen Gmbh & Co. KG weist darauf hin, dass sie aufgrund der aktuell noch nicht vollständig vorliegenden 
Datengrundlage von einer Veröffentlichung endgültiger Netzentgelte für das Jahr 2024 gem. § 20 Absatz 1 Satz 1 EnWG absehen 
musste. Stattdessen erfolgt gem. § 20 Abs. 1 Satz 2 EnWG zum 15.10.2023 eine Veröffentlichung vorläufiger Netzentgelte. Die 
verbindlichen bzw. endgültigen Netzentgelte für das Jahr 2024 können insoweit von den vorstehenden vorläufigen Netzentgel-
ten abweichen.

Hintergrund für die derzeit bestehenden Unsicherheiten bei der Ermittlung der (vorläufigen) Netzentgelte sind die zahlreichen, 
noch ausstehenden behördlichen Entscheidungen zur Bestimmung der Erlösobergrenze.
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HINWEIS



Kundendaten:         
 individuelle Jahresarbeit (W) =     3.300.000 kWh 
 individuelle maximale stündliche Ausspeiseleistung (P) =  2.600 kW 
 
Zone für Leistungspreis:  Zone 4      
 Leistungspreis = Sockelbetrag + (individuelle max. stündliche Leistung - durch Sockelbetrag abgegoltene Leistung) * Leistungspreis der Zone
 Leistungspreis = 31.169,50 + (2.600 kW - 1.600 kW) * 16,44 €/kW/a =  47.609,50 €/a 
         
Zone für Arbeitspreis:  Zone 4     
 Arbeitspreis = Sockelbetrag + (individuelle Jahresarbeit - durch Sockelbetrag abgegoltene Arbeit) * Arbeitspreis der Zone / 100
 Arbeitspreis = 14.010 €/a + (3.300.000 kWh - 3.000.000 kWh) * 0,392 ct/kWh /100 = 15.186,00 €/a

Kundendaten:  Stufe 3    
 individuelle Jahresarbeit (W) =     26.000 kWh    
         
Stufe für Arbeits- und Grundpreis: Heizgas     
 Grundpreis = 12 * 5,00 €/Mon =     60,00 €    
 Arbeitspreis = 26.000 kWh * 1,810 ct/kWh /100 ct/€ =   470,60 €   
         
 Netzentgelt im Jahr = Grundpreis + Arbeitspreis =   530,60 €

ANWENDUNGSBEISPIEL
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Beispielrechnung für einen Kunden mit Leistungsmessung (RLM):

Beispielrechnung für einen Kunden ohne Leistungsmessung:
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Bezeichnung Zonengrenze bis
(kW)

Arbeitspreis
(ct/kWh)

Grundpreis
(€/Mon)

Kochgas (SLP 1) 10.000 2,140 1,30

Warmwasser (SLP 2) 20.000 1,930 3,00

Heizgas (SLP 3) 100.000 1,810 5,00

MFH, Kleingewerbe I (SLP 4 ) 250.000 1,710 14,00

MFH, Kleingewerbe II (SLP 5) 500.000 1,600 36,00

MFH, Gewerbe (SLP 6) 1.500.000 1,480 87,00

Preisblatt für Kunden, die in der Regel einen Gasbedarf haben, der niedriger ist als: 

Jahresmenge unter: 1.500.000 kWh/a 
Maximale stündliche Ausspeiseleistung unter: 500 kW

Die Preise beinhalten die Nutzung aller dem Ausspeisepunkt vorgelagerten Netzebenen. 

Die Netzentgelte für Kunden ohne Leistungsmessung verstehen sich zuzüglich den Entgelten für Messstellenbetrieb, Messung sowie der Konzes-
sionsabgabe

Die angegebenen Preise sind Nettopreise und erhöhen sich um die gesetzliche Umsatzsteuer.

2. NETZNUTZUNGSENTGELTE FÜR KUNDEN OHNE LEISTUNGSMESSUNG (SLP)

ANWENDUNGSBEISPIEL



ENTGELT FÜR MESSSTELLENBETRIEB

Zählergruppen
Messpreise Gas-
zähler (SLP und 

RLM) (€/a) 

Messpreise Gaszähler (RLM) 
inkl. Messregistriergerät 

(€/a)

Messpreise Gaszähler (RLM) 
inkl. Messregistriergerät und 

Mengenumwerter(€/a)

G4 - G6 25,20 410,20 975,20

G10 - G25 49,00 434,00 999,00

G40 - G100 244,00 629,00 1.194,00

G160 - G250 829,00 1.214,00 1.779,00

G400 - G650 949,00  1.334,00 1.899,00

ab G1000 1.130,00  1.515,00 2.080,00

Messwertregistriergerät 385,00€/a

Mengenumwerter 565,00€/a

Mengenumwerter Kombigrät 950,00€/a

Die dargestellten Entgelte für Messstellenbetrieb beziehen sich jeweils auf ein Jahr.

3. ENTGELTE FÜR MESSSTELLENBETRIEB UND MESSUNG
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ENTGELD FÜR MESSUNG

(€/a)

Ausspeisepunkte ohne Leistungsmessung (SLP), jährliche Messung 5,70

Ausspeisepunkte ohne Leistungsmessung (SLP), halbjährliche Messung 11,40

Ausspeisepunkte ohne Leistungsmessung (SLP), vierteljährliche Messung 22,80

Ausspeisepunkte ohne Leistungsmessung (SLP), monatliche Messung 68,40

Ausspeisepunkte mit Leistungsmessung (RLM), tägliche Auslesung und Übermittlung 311,50

Ausspeisepunkte mit Leistungsmessung (RLM), stündliche Auslesung und Übermittlung 420,50



SONSTIGE ENTGELTE

(€/a)

Je zusätzlicher Messung auf Kundenwunsch für Ausspeisepunkte mit Leistungsmessung 30,00

Diese Entgelte werden nur erhoben, wenn der Kunde eine zusätzliche Messung oder Abrechnung wünscht.  
Bei Messung und Abrechnung im Rahmen des Lieferantenwechsel werden keine sonstigen Entgelte erhoben.

4. SONSTIGE ENTGELTE

5. WEITERE BESTANDTEILE DER NETZNUTZUNGSABRECHNUNG 
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Konzessionsabgabe

Die Konzessionsabgabe ist in den vorgenannten Entgelten nicht enthalten und wird auf der Netznutzungsabrechnung getrennt aus-
gewiesen. 

KONZESSIONSABGABE

Bei der Entnahme von Tarifkunden (Grundversorgung) KA-Satz

in Gemeinden bis 25.000 Einwohner 0,22 ct/kWh

in Gemeinden bis 100.000 Einwohner 0,27 ct/kWh

Für Entnahmestellen, die nicht über die Grundversorgung beliefert werden, beträgt die Höhe der Konzessionsabgabe 0,03 ct/kWh  
gem. §2 Abs. 3 KAV.

Kommunalrabatt

Auf den in Niederdruck abgerechneten Eigenverbrauch von kommunalen Anlagen gewähren wir gem. KAV §3 Abs. 1 Nr. 1 den Konzes-
sionsgemeinden einen Nachlass von 10% auf Preisbestandteile des Netzzugangs.

Umsatzsteuer

Auf Basis der vorgenannten Entgelte wird die Umsatzsteuer in der jeweils gesetzlich festgelegten Höhe berechnet und den Entgelten 
hinzugefügt. 
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